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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Dienstberatung OB 02.04.2026 nicht öffentlich Vorberatung 

Hauptausschuss 28.04.2026 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

 

Die Änderung der Sitzungsplanung für den Zeitraum Juni bis Juli gemäß der Anlage 1 wird 

beschlossen. 

 

 

 

 

02.04.2026, gez. A. Horn   
Datum, Unterschrift 

 

  

  

 

01 Dezernatskoordinierung und 

Sitzungsdienst 

   Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Änderung der Sitzungsplanung für den 

Zeitraum Juni bis Juli 2026 

 

Drucksache 0464/26 
 

Hauptausschuss 

Entscheidungsvorlagen 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen x Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 - Änderung der Sitzungsplanung  

 

 

 

 

Sachverhalt 

In den vergangenen Sitzungen des Hauptausschusses (HAS) wurde die Thematik der 

Sitzungsplanung bereits erörtert und entsprechende Anpassungsbedarfe abgestimmt. 

 

Die bestehende Sitzungsplanung für die Monate Juni bis Juli wurde überprüft und in einzelnen 

Punkten angepasst. Die Änderungen sind in der beigefügten Anlage 1 gelb markiert. Dabei wird die 

Sitzung des Stadtrates aus der 27. Kalenderwoche in die 26. Kalenderwoche vorgezogen. 

 

Darüber hinaus beginnt der Stadtrat abweichend von der bisherigen Grundregelung nicht um 17:00 

Uhr, sondern erst um 18:00 Uhr; das gilt auch für die etwaige Folgesitzung. Die übrigen 

Sitzungstermine bleiben im Wesentlichen unverändert. 
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